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Beitrag des Redakteurs eines Wirtschaftsmagazins ohne Einwilligung des Ver-

lags in einer Tageszeitung - Abmahnung 

 

Verhandlung am 26.06.2019 um 11.30 Uhr in Saal 107 des Landesarbeitsgerichts 

Düsseldorf 

 

Der Kläger ist Redakteur eines Wirtschaftsmagazins. Im Rahmen dieser Tätigkeit 

sollte er über die Eröffnung einer Fabrik eines deutschen Unternehmens in den USA 

berichten. Dort nahm er an einem Firmenevent teil, über das er für das Wirtschaftsma-

gazin einen Bericht verfasste. In diesem schilderte er den Verlauf eines Gesprächs mit 

der ausrichtenden Unternehmerin. Seinen Verzicht etwas zu essen habe er dieser ge-

genüber damit begründet, dass er „zu viel Speck überm Gürtel“ habe. Die Unterneh-

merin habe diese Aussage dadurch „überprüft“, dass sie ihm kräftig in die Hüfte ge-

kniffen habe. Diese Passage wurde mit nachträglicher Billigung des Chefredakteurs 

gestrichen und der Bericht wurde ohne sie veröffentlicht. Der Versuch des Klägers, 

eine nachträgliche Veröffentlichung im Wirtschaftsmagazin zu erzielen, schlug fehl. Er 

kündigte darauf an, den Beitrag anderweitig zu veröffentlichen. Der Chefredakteur ant-

wortete, dass dies wegen der Konkurrenzklausel im Arbeitsvertrag nicht gehe und ver-

wies den Kläger auf eine Rücksprache mit der Personalabteilung.  

Dennoch veröffentlichte der Kläger ohne Einwilligung der Beklagten, dem Verlag des 

Wirtschaftsmagazins, einen Beitrag mit dem Titel „Ran an den Speck“ in einer Tages-

zeitung, in dem er seine Erlebnisse über diesen Vorfall schilderte und diese in den 

Zusammenhang mit der #MeToo-Debatte stellte. Die Beklagte erteilte ihm deshalb 

eine Abmahnung. Der Kläger hält diese für ungerechtfertigt, weil es sich bei seinem 

Beitrag nicht um eine Nachricht, sondern um einen Debattenbeitrag feuilletonistischer 

Art gehandelt habe.  

Das Arbeitsgericht hat die Klage auf Entfernung der Abmahnung abgewiesen, weil der 

Kläger arbeitsvertraglich verpflichtet gewesen sei, vor Ausübung einer Nebentätigkeit 

die Genehmigung der Beklagten einzuholen und bei Ablehnung ggfs. im Klagewege 

zu erstreiten. Dies gelte insbesondere, wenn die Kenntnis über die veröffentlichten 

Inhalte während der bezahlten Tätigkeit des Arbeitnehmers erlangt worden sind.  

Mit seiner Berufung verfolgt der Kläger weiterhin die Entfernung der Abmahnung aus 

seiner Personalakte. Er verweist u.a. auf seine Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 

GG), die auch ihm als Redakteur zustehe. 
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